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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. DRAGONI als Vorsitzenden und den Richter Mag. BÜCHELE 
als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Mag. FACHATHALER über die Beschwerde des XXXX, StA. 
INDIEN, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.07.2003, FZ. 03 15.260-BAT, in nichtöffentlicher 
Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF. BGBl. I Nr. 126/2002, und § 8 Asylgesetz 1997, idF. 
BGBl. I Nr. 101/2003, als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Das Verfahren vor dem Bundesasylamt: 
 

Der Beschwerdeführer, ein indischer Staatsangehöriger aus dem Bundesstaat Punjab, ist am 22.05.2003 illegal in 
das österreichische Bundesgebiet eingereist und hat am 27.05.2003 einen Antrag auf Asyl gestellt. Bei der 
Erstbefragung am Tag der Anhaltung durch einen Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach 
(Grenzüberwachungsposten Laa a.d. Thaya) brachte der Beschwerdeführer nach der Schilderung seines 
Fluchtweges vor, er habe sein Heimatland verlassen, um in England zu arbeiten, da sich bereits einige Personen 
aus seinem Heimatdorf in England aufhielten. Er wolle nunmehr aber in Österreich einen Asylantrag stellen, da 
er in Indien politische Probleme habe. Sein Vater sei zum Ortsvorsteher bestellt worden und die gegnerische 
Partei würde dies nicht akzeptieren. 
 

Am 11.06.2003 führte das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, eine weitere niederschriftliche Einvernahme 
mit Hilfe eines Dolmetschs für Punjabi durch. Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer vor, dass 
er Mitglied der Kongresspartei sei, aber diese Mitgliedschaft nichts mit seiner Flucht zu tun habe. 
 

Sein Vater sei XXXX der Kongresspartei im Bezirk XXXX gewesen. Im Bezirk XXXX sei die Gegenpartei 
INLO an die Macht gekommen, deren Anhänger hätten seinen Vater und seinen Bruder im Zuge einer 
Parteiversammlung geschlagen. Am XXXX sei ihr Hausdiener in XXXX vom Sohn des Parteiführers der INLO 
erschossen worden. Noch am selben Tag habe sein Vater deswegen bei der Polizei Anzeige erstattet. Weil die 
INLO aber derzeit an der Macht sei, sei von den Behörden nichts weiter unternommen worden; dies habe ihm 
sein Vater erzählt, der sich besser auskenne. Die INLO habe Beziehungen bis an die Spitze der Regierung und 
die Polizei wage es daher nicht, gegen diese Leute vorzugehen. Die Mitglieder der INLO hätten seinem Vater 
dann gedroht, dass sie den Beschwerdeführer umbringen würden. 
 

Bei dem Vorfall mit dem Hausdiener hätte eigentlich der Bruder des Beschwerdeführers erschossen werden 
sollen. Das wisse er deshalb, weil die Anhänger der INLO zuvor mit der Ermordung des Bruders gedroht hätten. 
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Der Hausdiener sei aber neben diesem gestanden und deshalb irrtümlich erschossen worden. Seit der Vater des 
Beschwerdeführers im Jahr 2001 XXXX geworden sei, hätten die Leute der INLO zweimal mit der Ermordung 
eines seiner Söhne gedroht. Welcher Sohn konkret gemeint war, sei nicht gesagt worden. Grund dafür sei die 
Funktion als XXXX gewesen. Im 12. Monat im Jahr 2002 habe sein Vater Anzeige erstattet, nachdem er die 
Wahlen gewonnen habe und zum XXXX ernannt worden sei. 
 

Über Vorhalt, dass dies seiner Erklärung, wonach der Vater bereits seit 2001 XXXX sei, widersprechen würde, 
gab der Beschwerdeführer an, dass er sich geirrt habe und dass die Wahlen im Jahr 2002 gewesen seien. Über 
weiteren Vorhalt, dass er damit lediglich den Widerspruch bestätigen würde, gab der Beschwerdeführer an, dass 
im Jahr 2001 andere Wahlen gewesen seien und sein Vater jene im Jahr 2002 gewonnen habe. Befragt, wie es 
sein könne, dass sein Vater bereits im Jahr 2001 XXXX sein konnte, wenn er andererseits erst im Jahr 2002 die 
Wahl gewonnen habe, gab der Beschwerdeführer an, dass die Wahlen im Jahr 2002 gewesen seien und sein 
Vater sie gewonnen habe und XXXX geworden sei. Letztmalig aufgefordert anzugeben, seit wann sein Vater 
XXXX sei, nannte der Beschwerdeführer den 12. Monat im Jahr 2002. Über Vorhalt, dass dies aber im 
Widerspruch zu seinen vorherigen Angaben steht, wonach die Gegenpartei seinem Vater bereits ab 2001 
zweimal mit der Ermordung eines seiner Söhne gedroht hasbe und zwar wegen seiner Ernennung zum XXXX, 
gab der Beschwerdeführer an, dass der Vater im Jahr 2002 XXXX geworden sei und im Anschluss daran 
zweimal auf diese Art bedroht worden sei. Er wisse nicht mehr genau, wann diese Drohungen ausgesprochen 
worden seien, ca. zwei Monate nach den Wahlen. Dies sei die wahre Geschichte. Sein Vater habe ihm gegenüber 
erklärt, dass die Leute der Gegenpartei ihn umbringen könnten und dass er daher die Flucht ergreifen sollte. 
 

Er habe im fünften Monat des Jahres 2003 selbst auch eine Anzeige gemacht, aber es sei nichts passiert. Über 
Vorhalt, dass das in gravierendem Widerspruch zu seiner Erklärung stehe, wonach er bereits am 13.04.2003 
Indien verlassen habe, gab der Beschwerdeführer an, dass er sich nicht an das Datum erinnern könne und es 
immer wieder vergesse. Er sei nur zur Volksschule gegangen und habe nichts weiter gelernt. Auf konkrete 
Nachfrage gab der Beschwerdeführer an, dass sein eigentliches Zielland England gewesen sei. Er hätte dort 
ebenfalls einen Asylantrag stellen wollen; auch sein Vater und seine Verwandten hätten das gewollt. Über 
Vorhalt, dass der Beschwerdeführer am 23.05.2003 der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach gegenüber erklärt 
habe, dass er nach England wolle, um dort zu arbeiten, gab der Beschwerdeführer an, dass es sein Hauptziel 
gewesen sei, dort einen Asylantrag zu stellen; er habe nicht arbeiten wollen. 
 

Der Beschwerdeführer gab weiters an, er habe keine Probleme mit den indischen Behörden gehabt; er sei nicht 
vorbestraft und es werde in seiner Heimat nicht nach ihm gefahndet. Es sei ihm nicht möglich gewesen, sich in 
einem anderen Teil Indiens niederzulassen, da die Anhänger der INLO ihn mit Hilfe ihrer Beziehungen 
ausforschen hätten können. Er habe daher Angst. Über Frage, wie es sich der Beschwerdeführer erkläre, dass die 
Leute der INLO nie persönlich an ihn herangetreten sind, wo er doch selbst Mitglied der Kongresspartei sei, gab 
der Beschwerdeführer an, dass im vergangenen Jahr ein Parteitag stattgefunden habe und diese Leute mit ihm zu 
streiten angefangen und ihn aufgefordert hätten, die Partei zu verlassen. 
 

Auf die Frage, warum nicht sein Vater bzw. der Bruder die Flucht ergriffen habe, gab der Beschwerdeführer an, 
dass sein Vater XXXX sei und nicht flüchten könne. Sein Bruder sei ohnehin immer unterwegs und daher nicht 
auffindbar; er würde immer wegfahren und erst nach vierzehn Tagen wiederkommen, um sich danach wieder 
irgendwohin zu begeben. Er habe sich seinem Bruder nicht angeschlossen, da sein Vater Angst um sein Leben 
gehabt und ihm zur Ausreise aus Indien geraten habe. Seine Frau und sein Sohn befänden sich bei seinen Eltern; 
es wäre nicht einfach gewesen die beiden mitzunehmen. Sein Parteimitgliedsausweise befände sich zu Hause bei 
seinen Eltern; er habe ihn dort vergessen und es nicht für notwendig befunden, ihn mitzunehmen. 
 

2. Der angefochtene Bescheid des Bundesasylamtes: 
 

Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.07.2003 wurde der Asylantrag 
gemäß § 7 Asylgesetz 1997; BGBl. I Nr. 76/1997 idF. BGBl. I Nr. 126/2002 (kurz: AsylG 1997) abgewiesen 
(Spruchpunkt I.) und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach Indien gemäß § 8 AsylG 1997 idF. BGBl. I Nr. 126/2002 zulässig sei (Spruchpunkt II.). 
 

Beweiswürdigend hielt das Bundesasylamt im Wesentlichen fest, dass der Beschwerdeführer keine 
systematische asylrelevante Verfolgung iS. der Genfer Flüchtlingskonvention (kurz: GFK) glaubhaft gemacht 
habe. Das Bundesasylamt führte aus, es könne nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in seinem 
Heimatland Indien begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung zu befürchten habe. 
 

Dieser Bescheid wurde dem Beschwerdeführer am 30.07.2003 durch Hinterlegung beim Postamt XXXX 
zugestellt. 
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3. Das Verfahren vor dem Asylgerichtshof: 
 

3.1. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht eine Berufung beim unabhängigen Bundesasylsenat eingebracht 
(die nunmehr durch den Asylgerichtshof als Beschwerde zu behandeln ist - vgl. unten Punkt II.3.1.). Mit dieser 
wiederholt der Beschwerdeführer im Wesentlichen sein Vorbringen und gab weiter an, dass entgegen den 
Ausführungen des Bundesasylamtes keine Widersprüche vorlägen: Die Anhänger der Gegenpartei hätten einmal 
vor und einmal nach der versehentlichen Ermordung des Hausdieners mit dem "Tod eines Sohnes" gedroht. Der 
Tod des Hausdieners habe ihnen gezeigt, dass die Leute der INLO es ernst meinen würden. Der 
Beschwerdeführer habe von Anfang an von der geplanten Ermordung eines Sohnes gesprochen; dass sie beim 
ersten Mordanschlag den Bruder zu töten beabsichtigt hätten, habe der Beschwerdeführer daraus geschlossen, 
dass der Hausdiener sich bei dem Anschlag unmittelbar neben dem Bruder befunden habe. Entgegen der Ansicht 
des Bundesasylamtes, wonach zuerst der Vater von Übergriffen betroffen hätte sein müssen, sei die Ermordung 
eines Sohnes in vielen Kulturen Tradition und würde den Vater härter treffen als sein eigener Tod. Es sei 
möglich, dass er sich bei den Datumsangaben geirrt habe, jedoch weise dies nicht auf die Unglaubwürdigkeit 
seines Vorbringens hin. Vielmehr sei die westliche Zeitrechnung in vielen dörflichen Gegenden Indiens kaum 
von Bedeutung und sei es für Menschen mit wenig Bildung schwierig, sich Datumsangaben und deren System 
zu merken. Bei einer Abschiebung nach Indien liefe der Beschwerdeführer Gefahr verhaftet und unmenschlicher 
Behandlung oder Strafe oder sogar der Todesstrafe unterworfen zu werden. Es bestünden stichhaltige Gründe für 
die Annahme, dass sein Leben oder seine Freiheit bedroht wären und läge daher ein Abschiebungshindernis vor. 
Weiters macht die Beschwerde Ausführungen zur Situation im Herkunftsland des Beschwerdeführers (siehe 
hierzu näher unten unter Punkt II.2.4.) 
 

3.2. Mit Wirksamkeit zum 01.07.2008 wurden alle beim unabhängigen Bundesasylsenat offenen Verfahren - wie 
u.a. das verfahrensgegenständliche - in die Zuständigkeit des Asylgerichtshofs übergeleitet (vgl. unten Punkt 
II.3.1.). 
 

3.3. Mit Schreiben vom 30.09.2009 teilte der Asylgerichtshof den Parteien des Beschwerdeverfahrens (dem 
Beschwerdeführer und dem Bundesasylamt) gemäß § 45 AVG mit, dass beabsichtigt sei, in seinem Erkenntnis 
die anbei übermittelten Feststellungen zur Situation in Indien zu treffen und sich dabei auf folgende Unterlagen 
und Berichte zu stützen: 
 

Britisches Home Office, Border Agency, Country of Origin Information Report. India (12.08.2008) 
 

Britisches Home Office, Border Agency, Country of Origin Information Report. India (12.05.2009) 
 

Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Indien 
vom 06.08.2008, Stand Juli 2008 
 

XXXX, Gutachten vom 13.11.2007, Teil B (allgemeines Gutachten) 
 

Der Asylgerichtshof gab gleichzeitig bekannt, er gehe vorläufig davon aus, dass dem Beschwerdeführer - lege 
man sein Vorbringen zugrunde - die Möglichkeit offen stehe, sich in Indien außerhalb seiner engeren Heimat 
niederzulassen, ohne sich der Gefahr der Verfolgung auszusetzen. Dies ergebe sich aus den oben genannten und 
auszugsweise im Schreiben vom 30.09.2009 wiedergegebenen Berichten. 
 

Weiters gab der Asylgerichtshof bekannt, dass er vorläufig nach der vorliegenden Aktenlage zur 
gesundheitlichen Situation des Beschwerdeführers davon ausgehe, dass dieser weder an einer 
lebensbedrohlichen Krankheit leide, noch dass er eine längerfristige Pflege- oder Rehabilitation bedürfe. 
 

Der Asylgerichtshof stellte es den Verfahrensparteien frei, sich innerhalb einer zweiwöchigen Frist zu diesen 
Feststellungen zu äußern. Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer angeboten, in die vollständigen Texte der 
oben bezeichneten Unterlagen Einsicht zu nehmen. 
 

Das Bundesasylamt äußerte sich nicht. 
 

Hinsichtlich des Beschwerdeführers wurde ein Zustellversuch an der Adresse XXXX, an welcher der 
Beschwerdeführer laut aktueller Auskunft des Zentralen Melderegisters seit XXXX mit Hauptwohnsitz aufrecht 
gemeldet ist, vorgenommen. Mit Schreiben vom 02.10.2009 teilte der Hausinhaber der gegenständlichen 
Adresse dem Asylgerichtshof mit, dass der Beschwerdeführer illegal an seiner Adresse gemeldet sei und er 
dessen Abmeldung veranlassen werde. Das im Wege der Amtshilfe um Aufenthaltserhebung ersuchte 
Stadtpolizeikommando XXXX teilte dem Asylgerichtshof mit Bericht vom 12.10.2009 (GZ: E1/396215/2009-
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Boe) mit, dass der Beschwerdeführer an der gegenständlichen Adresse nicht wohnhaft bzw. aufhältig und dem 
Hauseigentümer völlig unbekannt ist; dieser habe am 05.10.2009 die Abmeldung des Beschwerdeführers von 
gegenständlicher Adresse veranlasst. Weitere Erhebungen zum derzeitigen Aufenthaltsort des 
Beschwerdeführers verliefen negativ. Das Rechtliche Gehör zum Ergebnis der Beweisaufnahme wurde daher 
gemäß § 8 Abs. 2 ZustellG am 14.10.2009 beim Asylgerichtshof hinterlegt und gilt mit diesem Tag als 
zugestellt. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat durch die zuständigen Richter über die Beschwerde wie folgt erwogen: 
 

1. Entscheidungswesentlicher Sachverhalt: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers stellt der Asylgerichtshof fest: 
 

Der Beschwerdeführer ist indischer Staatsangehöriger. Er stellte am 27.05.2003 den gegenständlichen 
Asylantrag. 
 

Der Beschwerdeführer ist jung, leidet an keinen lebensbedrohlichen Krankheiten und ist im erwerbsfähigen 
Alter. Dass sein allgemeiner Gesundheitszustand beeinträchtigt wäre, hat der Beschwerdeführer im Verfahren 
weder behauptet, noch ist es dem erkennenden Gericht sonst wie bekannt geworden. Es ist daher anzunehmen, 
dass der Beschwerdeführer im Herkunftsstaat in der Lage sein wird, sich notfalls mit Hilfstätigkeiten ein 
ausreichendes Auskommen zu sichern und daher nicht in eine hoffnungslose Lage zu kommen. 
 

1.2. Zur Situation im Herkunftsstaat Indien stellt der Asylgerichtshof fest: 
 

1.2.1. Allgemeine Entwicklung: 
 

Indien hat eine Bevölkerung von knapp 1,13 Milliarden Menschen; der Staat besteht aus 28 Unionsstaaten und 7 
Unionsterritorien und ist ein demokratischer Rechtsstaat, der mit Einschränkungen gut funktioniert. Die 
Rechtsordnung garantiert die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten. Die Presse ist im Wesentlichen 
frei. 
 

Das Parlament besteht aus zwei Kammern: dem Unterhaus (Lok Sabha) und dem Oberhaus (Rajya Sabha). Die 
Parteienlandschaft ist vielfältig und von fortschreitender Regionalisierung und Neugründungen geprägt. 
Landesweite Bedeutung haben die Kongress-Partei unter Sonia Gandhi (Stimmenanteil 2004 etwa 27 %) und die 
hindu-konservative "Bharatiya Janata Party" (BJP; etwa 26 %; 

Hochburg: das hindisprachige Nordindien). Von überregionaler Bedeutung sind weiters die kommunistischen 
Parteien (Wählerzentren: Westbengalen und Kerala) und die "Bahujan Samaj Party" (BSP), die für die 
Angehörigen unterer Kasten eintritt. 
 

Im Mai 2004 wurde die von der BJP geführte Koalitionsregierung der "National Democratic Alliance" durch 
eine Koalition der "United Progressive Alliance" unter Führung der Kongress-Partei abgelöst. Mit Dr. 
Manmohan Singh, einem Sikh, wurde erstmals ein Angehöriger einer religiösen Minderheit Premierminister. Die 
Minderheitsregierung wird durch die "Left Front" (vier kommunistische bzw. sozialistische Parteien) unterstützt. 
Erklärtes Ziel dieser Regierung ist es, den Säkularismus und die Harmonie unter den Religionsgruppen und den 
Kasten durch Förderung der Unterprivilegierten zu stärken und die 1991 eingeleiteten Wirtschaftsreformen 
fortzuführen. Die Regierung ist auch daran interessiert, die Menschenrechtslage zu verbessern. 
 

Die Justiz ist unabhängig; Verfahren dauern allerdings häufig sehr lang. Das Recht auf einen Verteidiger eigener 
Wahl ist in der Verfassung verankert. Korruption kann nicht ausgeschlossen werden. 
 

Durch Gesetz ("Protection of Human Rights Act" - HRA) wurde am 28. September 1993 die "National Human 
Rights Commission" (NHRC) eingesetzt, die auf Antrag oder von Amts wegen Menschenrechtsverletzungen 
untersuchen und Empfehlungen an die Regierung richten oder beim Obersten Gerichtshof die Einleitung von 
Strafverfolgungsmaßnahmen beantragen kann. Sie trägt zunehmend durch in der Öffentlichkeit ausgeübten 
Druck und durch Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungs-Organisationen zur Ahndung und zur Verhinderung 
von Menschenrechtsverletzungen bei. Nach eigenen Angaben verzeichnet sie pro Jahr etwa 70.000 neue Fälle. 
Der weit überwiegende Teil der Beschwerden (59 %) kommt aus dem Staat Uttar Pradesh. In Kapitel 5, Nr. 21 
des HRA wird empfohlen, dass jeder Unionsstaat eine Menschenrechtskommission einrichte. Bislang gibt es 
Menschenrechtskommissionen in 15 Staaten, darunter Jammu und Kaschmir und Punjab. Die 1997 eingesetzte 
Menschenrechtskommission von Jammu und Kaschmir hat kaum Wirkungen entfaltet. Darüber hinaus sieht der 
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HRA Spezialgerichte für Menschenrechtsverletzungen vor; sie wurden bisher in Tamil Nadu, Uttar Pradesh und 
Andhra Pradesh geschaffen. 
 

1.2.2. Punjab 
 

1920 wurde die Akali Dal (auch Shiromani Akali Dal) als Partei gegründet, welche die Forderungen der Sikhs 
vertreten und die Unabhängigkeitsbewegung führen würde. In den 1980er Jahren kam es zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwischen der Akali Dal und der Zentralregierung. 
 

Nachdem der Terrorismus im Punjab, der auf die Unabhängigkeit "Khalistans" abzielte, in den 1980er Jahren 
niedergeschlagen wurde, ist die terroristische Gewalt im Punjab seit 2000 nahezu vollständig zum Erliegen 
gekommen. Ein Anschlag auf ein Kino in Neu Delhi im Mai 2005, welcher der Terrorgruppe "Babbar Khalsa" 
zugeschrieben wird, führte zu keiner weiteren Gewalt. Neben der "Babbar Khalsa International", die für einen 
eigenständigen Staat Khalistan eintritt (ihre Mitglieder sind ausschließlich Sikhs), sind als weitere militante 
Sikh-Organisationen zu nennen: "Khalistan Commando Force" (Paramijt Singh Panjwar Fraktion), "Khalistan 
Commando Force" (Zaffarwal und Rajasthai Gruppe), "Khalistan Liberation Force", "Bhindranwale Tiger Force 
of Khalistan", "All India Sikh Student Federation" (Manjit und Mehta Chawla) sowie die "Sikh Student 
Federation". 
 

Die Sikhs, 60 % der Bevölkerung des Punjabs, stellen dort einen erheblichen Teil der Beamten, Richter, 
Soldaten und Sicherheitskräfte. Auch hochrangige Positionen stehen ihnen offen. Die Angehörigen der 
verschiedenen militanten Gruppen haben den Punjab verlassen und operieren aus anderen Unionsstaaten oder 
aus Pakistan. Finanzielle Unterstützung erhalten sie auch von Sikh-Exilgruppierungen im westlichen Ausland. 
 

Die Akali Dal nimmt dagegen heute am politischen Leben im Punjab teil. Bei den Regionalwahlen im Feber 
2007 löste die Koalition von Shiromani Akali Dal und BJP, die bereits von 1997 bis 2002 an der Macht war, die 
Kongress-Partei ab. In erster Linie gewann die BJP an Mandaten. Prakash Singh Badal (Shiromani Akali Dal) 
übernahm das Amt des Chief Ministers von Captain Amarinder Singh (Kongress-Partei). 
 

1.2.3. Sicherheitsbehörden und Militär: 
 

Die Polizei handelt auf Grund von Polizeigesetzen der einzelnen Unionsstaaten. Auch das Militär kann im 
Inneren tätig werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit notwendig ist. Die zivile Kontrolle 
des Militärapparats wurde nie in Frage gestellt. Daneben sind paramilitärische Einheiten tätig, so die "Central 
Reserve Police Force" und die "Border Security Force". Sie handeln auf der Grundlage sondergesetzlicher 
Ermächtigungen, die zum Teil Grundrechte einschränken oder außer Kraft setzen. Auch für das Handeln der 
Geheimdienste "Intelligence Bureau" (IB), "Central Bureau of Investigation" (CBI), "Criminal Investigation 
Department" (CID) und "Research and Analysis Wing" (R&AW) gibt es gesetzliche Grundlagen. 
 

Es kommt immer wieder zu willkürlichen Übergriffen der Staatsorgane, vorwiegend gegenüber Häftlingen im 
Polizeigewahrsam, aber auch durch das Militär und durch die paramilitärischen Gruppen bei ihren Einsätzen im 
Inneren. Die angerufenen Gerichte haben in den letzten Jahren verstärkt Verantwortung gezeigt. 
Sicherheitskräfte wenden - trotz Verbot - bei Vernehmungen immer wieder auch Folter an. Die meisten Fälle 
von Folter werden aus den Krisenregionen gemeldet, in denen Ermittlungen und die Verfolgung von Tätern aus 
den Reihen der Sicherheitskräfte durch Sondergesetze erschwert werden. Grundsätzlich verfolgt der Staat 
Folterer. Allerdings bleiben Menschenrechtsverletzungen Polizeibeamter und paramilitärischer Einheiten immer 
wieder ungeahndet und führen häufig nicht einmal zu Ermittlungsverfahren. Besonders foltergefährdet sind 
traditionell Angehörige unterer Kasten und andere sozial schwache Bevölkerungsschichten. Die bekannt 
gewordenen Fälle extralegaler Tötungen sind überwiegend Todesfälle im Polizei- oder Justizgewahrsam, bei 
denen die Opfer entweder an den Folgen der Folter starben oder getötet wurden, um die Folter zu vertuschen. 
Menschenrechtsgruppen schätzen, dass in den Unruhegebieten mehrere hundert Personen in Befragungszentren 
von Militärs und Paramilitärs langfristig ohne offizielles Verfahren inhaftiert sind. 
 

Es ist nicht auszuschließen, dass auf lokaler Ebene die Polizei auf Grund bewusst falscher Anschuldigungen und 
motiviert durch Vetternwirtschaft, Parteiverbindungen oder Korruption gegen eine bestimmte Person vorgeht. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche falsche Anschuldigung über diesen lokalen Rahmen in Gestalt eines 
überregionalen Fahndungsersuchens hinausgeht, ist gering, da in diesem Falle ein deutlich höherer 
Begründungsaufwand zu leisten ist und die Beamten ein viel größeres Risiko eingehen, selbst wegen ihres 
Handelns belangt zu werden. 
 

Die Haftbedingungen in den Gefängnissen liegen unter dem internationalen Standard. 
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1.2.4. Minderheiten: 
 

Die Verfassung enthält eine Garantie zum Schutz von Minderheiten vor Diskriminierungen wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu besonderen Religionen, Rassen, Kasten, wegen des Geschlechts oder wegen des Geburtsorts 
(Art. 15). Unter eine besondere gesetzliche Regelung fallen die anerkannten religiösen Minderheiten der 
Muslime, Sikhs, Christen, Buddhisten und Parsen, deren Vertreter in einer staatlichen Nationalen Minderheiten-
Kommission sitzen. Um benachteiligte Minderheiten stärker ins öffentliche Leben zu integrieren und um die 
Chancengleichheit zu erhöhen, erfahren die unterste Schicht in der Kastenordnung ("Dalits") und die so genannte 
Stammesbevölkerung ("Adivasis") eine positive Diskriminierung, die auch in der Verfassung festgelegt ist (Art. 
46). Allerdings führte diese Bevorzugung in den letzten Jahren zu starken Protesten von Angehörigen der oberen 
Kasten. 
 

Trotz staatlichen Bemühungen werden Minderheiten im öffentlichen und im privaten Bereich weiter 
benachteiligt, besonders deutlich auf dem Lande. Glaubwürdigen Berichten zufolge sind einige Minderheiten 
weiterhin diskriminierenden Praktiken durch Polizei und Strafjustiz ausgesetzt. Oft schreiten Polizei und 
Ordnungskräfte bei Gewalttaten gegen Minderheiten nicht oder zu zurückhaltend ein. 
 

1.2.5. Religionsfreiheit: 
 

80,5 % der Bevölkerung sind Hindus, 13,4 % Muslime, 2,3 % Christen, 1,9 % Sikhs, andere (darunter 
Buddhisten, Jains and Parsen) 1,9 %. Indien ist ein säkularer Staat, dessen Verfassung die Religionsfreiheit 
garantiert (Art. 25 - 28). Spannungen zwischen den Religionsgruppen, besonders zwischen Hindus und 
Muslimen, haben eine lange Vergangenheit. Es kommt gelegentlich auch zu Angriffen auf Christen und ihre 
Einrichtungen. Die erzwungene Konversion, vor allem zum Christentum, wozu auch das "Anlocken" durch 
Zugang zu kirchlichen Bildungseinrichtungen zählt, wird zunehmend verhindert und geahndet. Auslöser ist nicht 
selten die aggressive Missionierung durch amerikanische evangelikale Kirchen. Antikonversionsgesetze (sog. 
Freedom of Religion Acts) gibt es in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa und Himachal Pradesh. In Rajasthan 
und Gujarat sind Bemühungen der jeweiligen BJP-Regierungen, Antikonversionsgesetze zu verabschieden, 
bisher am Widerstand der Gouverneure gescheitert. Madhya Pradesh und Chhattisgarh haben ihre 
Antikonversionsgesetze 2006 verschärft. 
 

1.2.6. Ausweichmöglichkeiten: 
 

Volle Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes ist gewährleistet. Es gibt kein staatliches Melde- oder 
Registrierungssystem, sodass ein Großteil der Bevölkerung keinen Ausweis hat. Dies begünstigt die 
Niederlassung in einem anderen Landesteil im Falle einer Verfolgung. Auch bei strafrechtlicher Verfolgung ist 
in der Regel ein unbehelligtes Leben in ländlichen Bezirken in anderen Landesteilen möglich, ohne dass die 
Person ihre Identität verbergen muss. In städtischen Gebieten ist die Polizei personell und materiell besser 
ausgestattet, sodass die Möglichkeit der Entdeckung größer ist. So wurden zB in Neu Delhi Separatisten aus dem 
Punjab nach mehreren Jahren friedlichen Aufenthaltes aufgespürt und verhaftet. Nach Einschätzung von 
Beobachtern könnte die Polizei des Punjab ernsthaft versuchen, Verdächtige überall in Indien aufzuspüren; 
praktisch kommt dafür nur eine Handvoll Leute in Frage. Auf den Listen der Polizei stehen nur sehr wenige 
Leute, die in der Vergangenheit mit bewaffneten Gruppen zusammengearbeitet haben. 
 

Neben der regionalen Fahndung gibt es auch eine unionsweite Suchliste, auf die jedoch nur Personen gesetzt 
werden, die im Verdacht schwerwiegender Delikte stehen. Darunter ist nicht jedes schwere Verbrechen im Sinne 
des Strafgesetzbuches zu verstehen, sondern nur Delikte, welche die öffentliche Sicherheit in gravierender Weise 
zu bedrohen geeignet sind, wie insbesondere Anschläge auf Politiker und sonstige terroristische Akte. 
 

Bedürftigen Sikhs wird zumindest vorübergehend in den in ganz Indien verbreiteten Sikh-Tempeln (Gurudwara) 
Nahrung und Unterkunft gewährt. 
 

Wer aus einem Teil Indiens in einen anderen neu zuzieht, wird nicht überprüft, auch wenn er ein Sikh aus dem 
Punjab ist. Die örtliche Polizei hat weder die Ressourcen noch die sprachlichen Möglichkeiten dazu. Es gibt kein 
Registrierungssystem, viele Leute haben keine Ausweise, die im Übrigen leicht gefälscht werden können. Sikhs, 
die aus dem Punjab oder aus anderen Teilen Indiens übersiedeln, müssen sich nicht bei der Polizei melden. Wer 
Probleme im Punjab hat oder hatte, kann sich dennoch anderwärts in Indien niederlassen. Die Behörden in Delhi 
werden nicht davon informiert, wer von der Polizei des Punjabs gesucht wird. Sikhs, die sich anderwärts 
niederlassen, haben freien Zugang zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt, zum Gesundheits- und zum 
Bildungssystem. 
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Die Möglichkeiten, sich außerhalb der engeren Heimat in Indien eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängen 
sehr stark von den individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen und von der körperlichen Verfassung ab und 
können durch Unterstützung von Verwandten, Freunden oder Glaubensbrüdern deutlich erhöht werden. Selbst 
für unqualifizierte, aber gesunde Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsarbeiten 
(im schlechtesten Falle als Tellerwäscher, Abfallsammler, Lagerarbeiter, Rikschafahrer usw.) den 
Lebensunterhalt zu sichern. 
 

Die Regierung besitzt weitgehend staatliche Gebietsgewalt. Nur in entlegenen Gebieten des östlichen 
Kernindien, va. in schwer zugänglichem Gelände (Dschungel), ist es Naxaliten gelungen, eigene 
Herrschaftsstrukturen zu errichten. 
 

1.2.7. Situation von Rückkehrern: 
 

Sofern es nicht zu außergewöhnlichen Naturkatastrophen kommt, ist eine das Überleben sichernde 
Nahrungsversorgung auch der untersten Schichten der Bevölkerung grundsätzlich sichergestellt. Es gibt keine 
staatlichen Aufnahmeeinrichtungen für Rückkehrer, Sozialhilfe oder ein anderes soziales Netz. Rückkehrer sind 
auf die Unterstützung der eigenen Familie oder Freunde angewiesen. 
 

Nach Erkenntnissen des deutschen Auswärtigen Amts hat ein Asylantrag allein keine nachteiligen 
Konsequenzen für abgeschobene indische Staatsangehörige. In den letzten Jahren hatten indische Asylbewerber, 
die in ihr Heimatland abgeschoben wurden, grundsätzlich - abgesehen von einer intensiven Prüfung der 
(Ersatz-)Reisedokumente und einer Befragung durch die Sicherheitsbehörden - keine Probleme durch den Staat 
zu befürchten. Gesuchte Personen werden allerdings den Sicherheitsbehörden übergeben. 
 

1.2.8. Die Feststellungen zur Lage in Indien beruhen i.W. auf dem Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Indien vom 06.08.2008 (Stand Juli 2008), der 
durch den Bericht des britischen Home Office vom 12.05.2009 bestätigt wird, ebenso durch das Gutachten Mag. 
XXXX. Die Feststellung, dass u.U. auf lokaler Ebene die Polizei auf Grund bewusst falscher Anschuldigungen 
vorgeht, dass dies aber kaum über den lokalen Rahmen hinausgeht (Punkt II.1.2.2.), stützt sich auf das Gutachten 
Mag. XXXX (Punkt 5). Die Feststellung zur religiösen Zusammensetzung der indischen Bevölkerung (Punkt 
II.1.2.4) stützt sich auf den Bericht des Home Office vom Mai 2009 (Punkt 1.06). Die Feststellungen über die 
Ausweichmöglichkeiten (Punkt II.1.2.5) stützen sich außer auf den Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes 
(Punkt II.3) auf die Berichte des Home Office (Bericht vom August 2008, Punkt 20.50; Bericht vom Mai 2009, 
Punkt 20.54, 20.55, 20.56, 20.59, und 20.60) und auf das Gutachten XXXX (Punkt 6, 8 und 9). 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes unter zentraler 
Berücksichtigung der darin enthaltenen niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers, des bekämpften 
Bescheides sowie des Beschwerdeschriftsatzes Beweis erhoben. 
 

2.1. Das Bundesasylamt hat mit dem Beschwerdeführer eine eingehende Einvernahme durchgeführt; weiters 
wurde der Beschwerdeführer durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes befragt. Das Bundesasylamt hat 
den Beschwerdeführer konkret und ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt. Der festgestellte Sachverhalt, 
dessen Beweiswürdigung und die rechtliche Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid 
und sind nicht zu beanstanden. 
 

2.2. Der Beschwerdeführer stammt nach seiner eigenen Angabe aus Indien; dass diese stimmt, war auch 
aufgrund einer gewissen geographischen Orientiertheit des Beschwerdeführers auszugehen. Es besteht kein 
Grund, an den Aussagen des Beschwerdeführers zu seiner Herkunft zu zweifeln. 
 

2.3. Die zitierten Unterlagen, auf denen diese Feststellungen zu Indien beruhen, stammen von angesehenen 
staatlichen Einrichtungen und einem erfahrenen Sachverständigen, der schon viele schlüssige und 
nachvollziehbare Gutachten für den unabhängigen Bundesasylsenat und den Asylgerichtshof verfasst hat und 
Indien regelmäßig bereist. Es bestehen daher keine Bedenken dagegen, sich darauf zu stützen. 
 

2.4. Der Beschwerdeführer stützt sein Fluchtvorbringen im Kern auf die vermeintliche Verfolgung durch 
Anhänger der Gegenpartei INLO. Aus den Berichten und Unterlagen zu den Feststellungen zu Indien ergibt sich 
nicht, dass von einer mangelnden Schutzfähigkeit bzw. -willigkeit des indischen Staates auszugehen wäre. 
Gegenteilige Behauptungen des Beschwerdeführers, wonach die Polizei weder auf die Anzeige des Vaters noch 
auf jene des Beschwerdeführers selbst reagiert habe, sind nicht glaubwürdig, zumal sich der Beschwerdeführer 
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beide Male in grob widersprüchliche Zeitangaben verstrickte und letztlich als Erklärung angab, sich mangels 
ausreichender Bildung nicht mehr erinnern zu können. 
 

2.5. Ob die Feststellungen zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers und die dazu führende 
Beweiswürdigung zutreffen, kann aber letztlich dahingestellt bleiben. Auch wenn man den Darstellungen des 
Beschwerdeführers zu seinen individuellen Fluchtgründen folgt, ergibt sich letztlich, dass er außerhalb seines 
behaupteten Herkunftsortes in Indien eine innerstaatliche Flucht- bzw. Schutzalternative hat. Dass dies in Indien 
grundsätzlich möglich ist, ergibt sich aus den getroffenen Länderfeststellungen. In Indien besteht für den 
Beschwerdeführer die Möglichkeit, den von ihm behaupteten örtlichen Bedrohungen durch Umzug in andere 
Landesteile zu entgehen: 
 

Aus den in das Verfahren eingeführten Erkenntnisquellen ergibt sich, dass in Indien volle Bewegungsfreiheit 
gewährleistet ist. Die Quellen zeichnen diesbezüglich ein eindeutiges Bild, wonach grundsätzlich örtlich 
begrenzten Konflikten bzw. Verfolgungshandlungen durch Übersiedlung in einen anderen Landesteil 
ausgewichen werden kann. Es gibt kein staatliches Melde- oder Registrierungssystem für indische Bürger. Die 
Bürger besitzen in der Mehrzahl keine Ausweise. Die indische Verfassung garantiert indischen 
Staatsangehörigen das Recht auf Bewegungsfreiheit im Staatsgebiet sowie das Recht auf Niederlassung und 
Aufenthalt in jedem Teil des Landes. Auch bei strafrechtlicher Verfolgung ist in der Regel ein unbehelligtes 
Leben in ländlichen Bezirken in anderen Teilen Indiens möglich, ohne dass diese Person ihre Identität verbergen 
muss. Hingegen ist die Polizei in städtischen Gebieten personell und materiell besser ausgestattet, so dass die 
Möglichkeit der Entdeckung größer ist. So wurden z.B. in Neu Delhi Separatisten aus dem Punjab nach 
mehreren Jahren friedlichen Aufenthaltes aufgespürt und verhaftet. Wer sich verfolgt fühlt, kann sich demnach 
in einem anderen Landesteil niederlassen. Die Möglichkeit sich außerhalb der engeren Heimat in Indien eine 
Existenzgrundlage zu schaffen, hängt sehr stark von den individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der 
körperlichen Verfassung ab und kann durch Unterstützung seitens Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder 
deutlich erhöht werden. Für unqualifizierte, aber gesunde Menschen wird es in der Regel jedoch möglich sein, 
sich durch Gelegenheitsarbeiten ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
 

Auch im gegenständlichen Fall besteht jedenfalls die Möglichkeit eines Umzugs in einen anderen Landesteil, da 
sich die vom Beschwerdeführer genannten Verfolgungshandlungen auf einen regionalen Bereich beschränken. 
 

3. Rechtliche Erwägungen: 
 

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet; der Beschwerdeführer hat weder ein Recht auf Gewährung von 
Asyl nach § 7 AsylG 1997 noch auf subsidiären Schutz nach § 8 Abs. 1 AsylG 1997. 
 

3.1. Zur Zuständigkeit des Asylgerichtshofes: 
 

Gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 4 erster Satz B-VG sind Verfahren, die am 01.07.2008 beim unabhängigen 
Bundesasylsenat anhängig waren, vom Asylgerichtshof weiterzuführen. Dies trifft auf das vorliegende Verfahren 
zu. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008 idF. BGBl. I Nr. 147/2008, ist auf 
das Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass 
an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat der 
Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der 
Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, im Spruch und in der Begründung seine Anschauung an die Stelle 
jener des Bundesasylamtes zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung 
abzuändern. 
 

3.2. Zur anzuwendenden Rechtslage: 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (im Folgenden: AsylG 2005), sind alle am 31.12.2005 
anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung 
BGBl. I Nr. 101/2003 (im Folgenden: AsylG 1997) zu führen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 sind Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 
30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. Nr. 
126/2002 zu führen. Nach Abs. 3 dieser Bestimmung ist jedoch auf die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 
und 40a das AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 anzuwenden. 
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Da der im Beschwerdefall zu beurteilende Asylantrag vor dem 01.05.2004 gestellt wurde, wird die Prüfung der 
Ablehnung des Antrages auf Asyl (§ 7 AsylG 1997) im gegenständliche Beschwerdeverfahren nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997, idF. BGBl. Nr. 126/2002, geführt. Hinsichtlich des subsidiären Schutz (§ 8 Abs. 
1 AsylG 1997) wird im Sinne der oben dargestellten Übergangsbestimmungen das AsylG 1997 idF. BGBl. I Nr. 
101/2003, angewendet. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (BGBl. I 100/2005, idF. Art. I Z 19 BG BGBl. I 29/2009 - in der Folge: 
AsylG 2005) sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 mit der 
Maßgabe zu Ende zu führen, dass in Verfahren, die nach dem 31.03.2009 beim Bundesasylamt anhängig sind 
oder werden, § 10 in der Fassung des BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass eine 
Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder eine Zurückweisung des 
Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. 
 

Da das Verfahren im Zeitraum ab dem 01.04.2009 nicht beim Bundesasylamt anhängig war, ist § 10 AsylG 2005 
nicht anzuwenden. Über die Ausweisung des Beschwerdeführers nach Indien ist daher in diesem Verfahren nicht 
abzusprechen. 
 

3.3. Zur Abweisung des Antrages auf Asyl nach § 7 AsylG 1997 (Spruchpunkt I. des angefochtenen 
Bescheides): 
 

3.3.1. Zur Regelung des § 7 AsylG 1997: 
 

Nach § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die 
Rechtstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention - kurz: GFK, BGBl. 55/1955 idF. des Art. 1 Abs. 2 
des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) droht und keiner der in Artikel 1 
Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne dieser Bestimmungen ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

3.3.2. Zur Auslegung des § 7 AsylG 1997: 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011; zuletzt: 17.03.2009, 
2007/19/0459; 28.05.2009, 2008/19/1031). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation 
(aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771; 17.03.2009, 2007/19/0459; 
28.50.2009, 2008/19/1031). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die 
zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 
Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011; 28.05.2009, 2008/19/1031). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, 
dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid (bzw. 
das Asylerkenntnis) erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 
9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. 
zB VwGH 24.3.1999, 98/01/0352 mwN; 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das 
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Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante 
Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des 
Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwSlg. 16.482 A/2004). Das 
Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "internen Flucht- oder Schutzalternative" (VwSlg. 16.482 A/2004) 
innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch 
wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen 
(VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539; vgl. VwGH 17.3.2009, 2007/19/0459). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 
12.09.2002, 99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn 
sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn 
der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht 
von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 
asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, 
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt 
werden kann (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008, 
2006/01/0191). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer 
solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine 
Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite 
(aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität 
erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. 
VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [1996] 73; 
weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 20.9.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 
2006/01/0191). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund staatlicher 
Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser Nachteil mit 
derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat 
nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, 
dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.2.2002, 
99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete 
Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256; 
13.11.2008, 2006/01/0191). 
 

Aber auch dann, wenn die Verfolgung von dritter Seite ausgeht, ohne auf einem der in der GFK genannten 
Gründe zu beruhen, kann sie asylrelevant sein: dann nämlich, wenn der Staat aus solchen Gründen seinen Schutz 
verweigert (VwGH 11.12.1997, 96/20/0045; 13.11.2001, 2000/01/0098; 23.2.2006, 2005/01/0171; 23.11.2006, 
2005/20/0406). 
 

Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK sieht vor, dass die GFK auf eine Person, die unter Art. 1 Abschnitt A GFK fällt, 
nicht mehr angewandt wird, wenn die Umstände, auf Grund deren sie als Flüchtling anerkannt worden ist, nicht 
mehr bestehen und sie es daher nicht weiterhin ablehnen kann, sich unter den Schutz ihres Heimatlandes zu 
stellen. Die in Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK enthaltene Endigungsklausel - die dem Wortlaut nach auf "anerkannte 
Flüchtlinge" abstellt - basiert auf einem "materiellen Flüchtlingsbegriff", sodass die Anwendbarkeit nicht von 
einer innerstaatlichen Anerkennung als Flüchtling abhängig ist (vgl. diesbezüglich Rohrböck, Das Bundesgesetz 
über die Gewährung von Asyl [1999], Rz 465; s. auch VwGH 4.5.2000, 99/20/0561, wo die Anwendbarkeit des 
Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK auf Asylwerber implizit vorausgesetzt wird). Nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes können grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der 
Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, die 
Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings 
reicht eine bloße - möglicherweise vorübergehende - Veränderung der Umstände, die für die Furcht des 
betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der 
Umstände mit sich brachte, die zur Ansehung des Asylwerbers als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 
2 GFK führten, nicht dafür aus, dass nicht mehr von der Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers zum 
Beurteilungszeitpunkt auszugehen wäre (VwSlg. 15.412 A/2000, Bezug nehmend auf VwGH 21.1.1999, 
98/20/0399; vgl. zB auch VwGH 25.1.2001, 98/20/0549; 17.9.2003, 2000/20/0209). 
 

3.3.3. Zur Anwendung des § 7 AsylG 1997 auf den Beschwerdeführer: 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich 
eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht im gesamten Herkunftsstaat des 
Beschwerdeführers gegeben (vgl. oben Punkt II.2.4. und II.2.5.). 
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Selbst wenn man aber den Angaben des Beschwerdeführers folgen würde, ergäbe sich daraus, dass ihm, wie sich 
aus den Feststellungen (oben Punkt II.1.2.5. und II.1.2.6.) ergibt, eine innerstaatliche Flucht- bzw. 
Schutzalternative offen steht, da er sich in Indien außerhalb seiner engeren Heimat niederlassen kann. So gibt es 
kein Registrierungssystem, das Neuankömmlinge aus anderen Unionsstaaten erfasst, die Bürger haben häufig 
keine Ausweise und die lokalen Polizeibehörden verfügen nicht über die Ressourcen oder über die 
Sprachkenntnisse, um die Lebensläufe der Neuankömmlinge und damit ihre Ursprungsregion zu überprüfen. 
Personen, die aus anderen Teilen Indiens zuziehen, werden nicht überprüft. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, eine Verfolgung durch Anhänger der Gegenpartei auf dem ganzen 
Staatsgebiet Indiens glaubhaft zu machen, da er sich, wie sich aus den Feststellungen im angefochtenen Bescheid 
ergibt, in Indien außerhalb seiner engeren Heimat niederlassen kann und ihm daher eine inländische Flucht- bzw. 
Schutzalternative offen steht. So gibt es in Indien kein Registrierungssystem, das Neuankömmlinge aus anderen 
Bundesstaaten erfasst, und die lokalen Polizeibehörden verfügen nicht über die Ressourcen oder über die 
Sprachkenntnisse, Hintergrundinformationen über Neuankömmlinge einzuholen. Dies gilt im Besonderen auch 
für Personen, die im Punjab Probleme gehabt haben. 
 

Diesen Annahmen ist der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde letztlich nicht erfolgreich entgegengetreten. 
Es ist nicht anzunehmen, dass der Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Opfer von 
Polizeiwillkür wird, sollte er sich außerhalb seiner engeren Heimat in Indien niederlassen. 
 

Im Ergebnis liegt daher die Voraussetzung für die Gewährung von Asyl nicht vor, nämlich die Gefahr einer - 
insbesonders landesweiten - aktuellen Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe. Somit war die 
Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

3.4. Zur Abweisung des Antrages auf subsidiären Schutz nach § 8 AsylG 1997 (Spruchpunkt II. des 
angefochtenen Bescheides): 
 

3.4.1. Zur Regelung des § 8 AsylG 1997: 
 

Nach § 8 Abs. 1 AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen mit 
Bescheid festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. (Soweit diese Bestimmung nunmehr durch den Asylgerichtshof anzuwenden ist, hat 
dies nach § 17 Abs. 3 AsylGHG im Rahmen eines Erkenntnisses zu geschehen). Diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG) der nunmehr durch § 50 Fremdenpolizeigesetz 
2005 (FPG) ersetzt wurde (vgl. § 124 Abs. 2 FPG). 
 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch das mit Art. 2 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter oder unmenschlichen 
Behandlung) oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden oder für sie 
als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Nach § 50 Abs. 2 FPG 2005 ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem Staat auch unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 
GFK) 
 

3.4.2. Zur Auslegung des § 8 AsylG 1997: 
 

Eine positive Feststellung nach den oben bezeichneten Bestimmungen erfordert das Vorliegen einer konkreten, 
den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. 
Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche 
ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser 
Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die 
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage 
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des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, 
sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände 
hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 
26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). 
Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben 
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten 
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der 
Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße 
Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG (§ 
50 FPG) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 
20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im hier 
relevanten Sinne glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn "außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände", glaubhaft gemacht 
sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. 
The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

3.4.3. Zur Anwendung des § 8 AsylG 1997 auf den Beschwerdeführer: 
 

Dem Bundesasylamt ist als belangter Behörde auch dahingehend zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer bei 
einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK 
oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention ausgesetzt wäre oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes bestehen würde. 
 

Wie bereits oben unter II.2.4. ausgeführt, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung im Sinne der 
GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der 
Beschwerdeführer Gefahr liefe, in Indien, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu 
werden. 
 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der 
Beschwerdeführer - im Falle seiner Rückkehr in sein Herkunftsland - insbesondere auch in anderen Landesteilen 
- einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein könnte, sodass die Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 
EMRK bedeuten würde. Die Deckung der existentiellen Grundbedürfnisse kann aus den Feststellungen als 
gesichert angenommen werden. Der Beschwerdeführer ist ein junger, gesunder Erwachsener; die 
Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben ist daher ohne Weiteres möglich. 
 

Diese Sichtweise steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des VwGH (vgl zur Zulässigkeit der 
Abschiebung beispielsweise nach Nigeria bei unglaubwürdigem oder vagen Vorbringen jüngst VwGH 
13.12.2005, 2004/01/0610, VwGH 22.12.2005, Zl. 2005/20/0345, VwGH 26.01.2006, Zl. 2005/20/0197, VwGH 
29.06.2006, Zl. 2005/20/0213, VwGH 23.11.2006, Zl. 2005/20/0477). 
 

Davon, dass praktisch jedem, der nach Indien abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße 
droht, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, kann nicht die Rede sein. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr nach Indien den in § 8 Abs. 1 AsylG 
2005 umschriebenen Gefahren ausgesetzt wäre. Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche 
Umstände", die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. In Indien besteht nicht eine solch extreme 
Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung iSd § 8 Abs. 1 AsylG 1997 
ausgesetzt wäre. Der Beschwerdeführer hat auch keinen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen 
Umstand" behauptet, der ein Abschiebungshindernis bilden könnte. 
 

3.4.4. Somit ist die Beschwerde auch gegen Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
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4. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 (der auch in asylgerichtlichen Verfahren nach dem AsylG 1997 anwendbar 
ist; vgl. AsylGH 12.08.2008, C5 251.212-0/2008/11E) hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, 
dass das Vorbringen (hier: in Bezug auf eine bundesweite Verfolgung des Beschwerdeführers in Indien) nicht 
den Tatsachen entspricht. Aus dem Akteninhalt des Bundesasylamtes ist die Grundlage des bekämpften 
Bescheides unzweifelhaft nachvollziehbar. Mit der Beschwerde wurde nichts weiteres Entscheidungsrelevantes 
vorgebracht; eine fallbezogene Auseinandersetzung mit den beweiswürdigenden Überlegungen des 
Bundesasylamtes fand nicht statt, insbesonders eine Aufklärung der grob widersprüchlichen Aussagen. Daran 
ändert auch der Antrag nichts, eine Verhandlung durchzuführen (vgl. VwGH vgl. bsp. 26.6.2007, 2007/01/0479; 
22.8.2007, 2005/01/0015, 0017 zur Rechtslage vor dem AsylGH-EinrichtungsG). 
 

Dem Asylgerichtshof liegt kein Beschwerdevorbringen vor, das mit dem Beschwerdeführer mündlich erörtert 
hätte werden müssen. Da die Voraussetzungen im Sinne der oben bezeichneten Bestimmungen im vorliegenden 
Beschwerdefall erfüllt sind, konnte hier von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen 
werden. 


